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Waffenrecht: Reichsbürger müssen ihre Waffen abgeben 
 
| Ist eine Person waffenrechtlich unzuverlässig, rechtfertigt dies den Widerruf ihrer 
Waffenbesitzkarte. Eine Unzuverlässigkeit ist regelmäßig anzunehmen, wenn die Person über 
reine Sympathiebekundungen in Bezug auf die „Reichsbürgerbewegung“ hinaus ausdrücklich 
oder konkludent ihre Bindung an in der Bundesrepublik Deutschland geltende Rechtsvorschriften 
in Abrede oder unter einen Vorbehalt stellt. Denn dies begründet Zweifel an der Rechtstreue.  Es 
zerstört in aller Regel das Vertrauen, dass die Person mit Waffen und Munition jederzeit und in 
jeder Hinsicht ordnungsgemäß – d.h. vor allem im Einklang mit der Rechtsordnung – umgeht. | 
 
Dies entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz im Fall eines Mannes, dem 
die Waffenbehörde des zuständigen Landkreises die Waffenbesitzkarten widerrufen hatte. 
Begründet wurde dies mit einer waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit. Diese ergebe sich aus 
mehreren Schreiben des Mannes an verschiedene Behörden. Aus diesen folge zweifelsfrei, dass 
er dem sog. „Reichsbürger“-Spektrum zuzuordnen sei.  
 
Das OVG lehnte den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen den Widerruf ab. 
Die in den Schreiben zu Tage getretenen Überzeugungen und daraus abzuleitenden 
Grundhaltungen, die geradezu typischerweise wesentliche Elemente der 
„Reichsbürgerbewegung“ enthielten, rechtfertigten die Prognose der waffenrechtlichen 
Unzuverlässigkeit. Der Mann verneine der Ideologie der „Reichsbürgerbewegung“ folgend die 
Existenz und Legitimation der Bundesrepublik Deutschland. Er erkenne die auf dem Grundgesetz 
fußende Rechtsordnung generell nicht als für sich verbindlich an. Daher sei zu befürchten, dass 
er auch die Regelungen des Waffengesetzes zum Umgang mit Waffen und Munition nicht strikt 
befolgen werde. Auch jenseits der Nähe zum eigentlichen „Reichsbürger“-Spektrum rechtfertige 
eine Einstellung, die die Existenz und die Legitimation der Bundesrepublik Deutschland verneine 
und die Rechtsordnung nicht als für sich verbindlich betrachte, die Annahme der 
waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit.  
 
Unerheblich sei auch der Hinweis des Mannes, dass es während eines Zeitraums von über 15 
Jahren keine Gesetzesverstöße im Zusammenhang mit waffenrechtlichen Geboten oder sonstige 
„Übergriffe“ gegeben habe. Dem sei kein entscheidungserhebliches Gewicht beizumessen. Es 
müsse kein Restrisiko bei der Zuverlässigkeitsbeurteilung im Bereich des Waffenrechts 
hingenommen werden.  
 
Quelle | OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 3.12.2018, 7 B 11152/18.OVG, Abruf-Nr. 206708 
unter www.iww.de. 

 


